
13 - 15 
Jahre

Clublager 

Lago d‘Idro - Italien

Italien - Lombardei - Idrosee
Das sind drei Begriffe die für 
einen unvergesslichen Urlaub 
stehen. Unser Ziel ist das kleine 
Städtchen Vantone am Südu-
fer des Idrosees. Von dort aus 
werden wir gemeinsam elf ab-
wechslungsreiche und span-
nende Tage in Bella Italia erle-
ben. Unser Campingplatz liegt 
direkt am See, von wo aus wir 
das vielfältige Angebot an Was-
sersport- und Freizeitaktivitäten 
nutzen können. 

Du hast Lust auf 11 Tage...
» Sonne und Badespaß
» Chillen am See
» Bummeln und Shoppen in   

Verona
» Sport auf, im und unter 

Wasser
» gutes Essen 
» coole Leute
und vieles mehr!

Wir haben viel geplant. Den-
noch werden wir auch genug 
Zeit haben um zu quatschen, 
über Gott und die Welt nachzu-
denken und als Gemeinschaft 
zusammen zu wachsen. Da wird 
sicher keinem langweilig. Melde 
dich an und sei dabei. Wir freu-
en uns auf Dich!

Termin: 11.08. – 21.08.2017
Leitung: Dominik Häßler und ein kreativ bewährtes Team
Kosten: € 380,- bei Anmeldung bis 28.02.2017, 
 danach € 420,- | Anzahlung: € 30,-   
Teilnehmer: 21 Jugendliche (mind. 15 TN bis 01.05.2017)
Leistungen: Unterkunft in Gruppenzelten, Vollverpflegung, Ausflü-

ge, An- und Abreise (in Kleinbussen), Programmge-
staltung

Anmeldung: Evangelisches Jugendwerk Möhringen
 Dominik Häßler, Schwarzwaldstraße 11,
 78532 Tuttlingen-Möhringen, 
 Tel.: 07462 2691572, Mobil: 0157 72038001
 dominik.haessler@ejmonline.de



Wichtige Hinweise/Reisebedingungen
Liebe/r Freizeitteilnehmerin + Freizeitteil-
nehmer, wir sind verpflichtet, unsere Frei-
zeiten und Reisen auf der Grundlage der 
gültigen Gesetze anzubieten und durch-
zuführen. Für uns ist diese Verpflichtung 
kein Problem. Die Konsequenzen sind 
jedoch die nachstehenden „Wichtigen 
Hinweise“ und „Reisebedingungen“, mit 
denen wir Sie über die beiderseitigen 
Rechte und Pflichten in Kenntnis set-
zen. Bitte lesen Sie deshalb die nachfol-
genden Reisebedingungen und Hinweise 
aufmerksam durch. 
Soweit sie nach den gesetzlichen Be-
stimmungen wirksam einbezogen wer-
den, werden diese Reisebedingungen 
Inhalt des mit Ihnen – nachstehend „TN“ 
(Teilnehmer/Teilnehmerin) genannt – und 
uns – nachstehend „RV“ (Reiseveran-
stalter) bzw. „Fl“ (Freizeitleiterin/Frei-
zeitleiter) genannt – abzuschließenden 
Reisevertrages. Sie ergänzen insoweit 
die gesetzlichen Vorschriften der §§651 
ff. BGB über den Pauschalreisevertrag 
und der Informationsverordnung für RV 
(RWO) und füllen diese Vorschriften aus.

Wichtige Hinweise
1. Reiseveranstalter (RV)
1.1 Reiseveranstalter ist das Evange-
lisches Jugendwerk Bezirk Tuttlingen 
, Angerstr. 44, 78549 Spaichingen als 
rechtlich unselbstständige Einrich-
tung und Teil der öffentlich-rechtlichen, 
kirchlichen Körperschaft Evangelische 
Landeskirche in Württemberg. Reisever-
anstalter sind die Evangelischen Kirchen-
gemeinden in Rottweil, Schwenningen, 
Möhringen sowie die Gesamtkirchen-
gemeinde Tuttlingen, handelnd durch 
deren Jugendwerk als rechtlich unselbst-
ständige Einrichtung der Evangelischen 
Kirchengemeinde Rottweil, Schwen-
ningen, Möhringen und der Gesamtkir-
chengemeinde Tuttlingen. Die Evange-
lischen Kirchengemeinden in Rottweil, 
Schwenningen, Möhringen sowie die 
Gesamtkirchengemeinde Tuttlingen sind 
selbstständige Gliederungen der Evan-
gelischen Landeskirche in Württemberg 
und, wie diese selbst, eine juristische 
Person des öffentlichen Rechts

2. Teilnehmer/Teilnehmerin (TN)
Unseren Freizeiten kann sich grund-
sätzlich jede und jeder anschließen, 
unabhängig von Rasse, Religion und 

Konfession. Wir bitten Sie allerdings bei 
den jeweiligen Freizeiten eventuelle Be-
schränkungen im Alter, Geschlecht oder 
einer bestimmten Personengruppe zu 
beachten und zu respektieren. Für die Al-
tersgruppe ist grundsätzlich der Freizeit-
beginn maßgebend. Sie fahren mit einer 
Evangelischen Jugendgruppe und sind 
einbezogen in eine christliche Lebensge-
meinschaft mit Gebet und Bibelgespräch. 
Wir wollen, dass Sie sich bei uns wohl-
fühlen. Dazu erbitten wir auch Ihren Bei-
trag und erwarten, dass Sie sich als TN in 
die Freizeitgemeinschaft einbringen und 
an den gemeinsamen Unternehmungen 
und am Programm teilnehmen.

3. Reihenfolge der Anmeldungen/Anmel-
debestätigung/Rechnung/Zahlung
Wir freuen uns sehr über die große Nach-
frage unserer Freizeitmaßnahmen. Bei 
den einzelnen Freizeitmaßnahmen sind 
wir bei übergroßer Nachfrage gezwun-
gen, die Teilnehmenden aus den Grup-
pen der jeweiligen Kirchengemeinden 
und den jeweiligen Orten bevorzugt zu 
berücksichtigen. Wir bitten sehr um Ver-
ständnis; Auskunft geben die jeweiligen 
Reiseveranstalter. 
Wenn bei der gewünschten Freizeit noch 
Plätze frei sind, erhalten Sie von uns eine 
Anmeldebestätigung, die gleichzeitig 
auch die Rechnung ist. Spätestens 14 
Tage vor Beginn der Freizeit werden wir 
Ihnen nähere Informationen zusenden. 
Die Zahlung des Reisepreises ist fällig, 
wie in Ziffer 3 unserer Reisebedingungen 
festgelegt.

4. Umfang der Leistungen
Im Preis inbegriffen sind – sofern nichts 
anderes angegeben ist – die Kosten 
für Fahrt, Unterkunft, Verpflegung (drei 
Mahlzeiten) und Kurtaxe. Die Unterbrin-
gung erfolgt wie ausgeschrieben. Die 
RV bzw. die von ihnen eingesetzten 
Freizeitleiterin/Freizeitleiter vermitteln 
bei unseren Freizeiten vor Ort verschie-
dene Zusatzangebote (z. B. Ausflüge, 
Sportveranstaltungen, Theaterbesuche, 
Skipässe usw.). Diese Zusatzleistungen 
werden, soweit sie nicht Bestandteil des 
gebuchten und bestätigten Reiseange-
bots der RV sind, als Fremdleistung nach 
Maßgabe der Reisebedingungen (siehe 
unter Haftung) von den RV bzw. von de-
ren Freizeitleiterin/Freizeitleiter lediglich 
vermittelt.



5. Versicherungen
Beachten Sie bitte bei einer gewünsch-
ten Freizeit zu Ihrer eigenen Sicherheit 
die Angaben in der Spalte „Leistungen“. 
Daraus können Sie entnehmen, welcher 
Versicherungsschutz vom RV jeweils vor-
gesehen ist.

Reiserücktrittskostenversicherung: Bitte 
beachten Sie, dass in unseren Teilneh-
merpreisen keine Reiserücktrittsko-
stenversicherung und keine Reisekran-
kenversicherung, insbesondere keine 
Versicherung für den Rücktransport im 
Krankheitsfall, eingeschlossen ist. Da 
wir im Falle Ihres Rücktritts, zu dem 
Sie vor Reisebeginn jederzeit berechtigt 
sind, Rücktrittsgebühren entsprechend 
Ziffer 3 unserer Reisebedingungen erhe-
ben, empfehlen wir Ihnen dringend den 
Abschluss einer Reiserücktrittskosten-
versicherung. Diese Reiserücktrittsversi-
cherung können Sie preiswert auch mit 
einer Reisegepäckversicherung kombi-
nieren. Wir weisen ausdrücklich darauf 
hin, dass für alle Fragen betreffend der 
Reiserücktrittskostenversicherung die 
von Ihnen beauftragte Versicherungs-
gesellschaft die Ansprechpartnerin ist.  
- Überprüfen Sie insbesondere auch 
ihren Krankenversicherungsschutz für 
das betreffende Reiseland. Die Mitnah-
me eines Auslandskrankenscheins wird 
zwar ausdrücklich empfohlen, es wird 
jedoch gleichzeitig darauf hingewiesen, 
dass auch in Ländern, mit denen Sozial-
versicherungsabkommen bestehen, eine 
Behandlung auf Auslandskrankenschein 
Schwierigkeiten bereiten kann oder die-
ser nicht alle vor Ort anfallenden Kosten 
abdeckt. Der Abschluss einer Ausland-
krankenversicherung sollte daher in je-
dem Fall erwogen werden.

6. Fahrt
Die Reisen führen wir wie in der Freizeit-
ausschreibung vermerkt durch. Wird bei 
Freizeiten, die mit gemeinsamer Fahrt 
ausgeschrieben sind, auf die Inanspruch-
nahme der Fahrt als Leistung verzichtet, 
kann der Freizeitpreis nicht ermäßigt 
werden.

7. Reiseausweis
Für unsere Freizeiten, die ins Ausland 
führen, ist grundsätzlich ein gültiger Per-
sonalausweis oder Reisepass für den 
Grenzübertritt erforderlich. Reisedoku-

mente müssen ab Ende der Reise noch 
für mindestens 6 Monate gültig sein.

8. Zuschüsse
Bei den Freizeiten, die mindestens fünf 
Tage dauern und in Europa stattfinden, 
kann für Jugendliche zwischen sechs 
und 18 Jahren aus finanziell schwachen 
Familien ein Zuschuss aus den Landes-
jugendplanmitteln beantragt werden. 
Grundlage sind die Richtlinien des Lan-
desjugendplanes und die jeweils bereit-
gestellten Geldmittel des Landes Baden-
Württemberg. Bitte machen Sie ggf. auf 
der Anmeldung einen entsprechenden 
Vermerk.

9. Reisepreissicherung
Bezirksjugendwerk: Reiseveranstalter 
sind gesetzlich verpflichtet den Reise-
preis des Kunden durch einen soge-
nannten Sicherungsschein abzusichern. 
Durch den RV erfolgt deshalb die Reise-
preisabsicherung. Von dieser Verpflich-
tung ausgenommen sind RV, die Körper-
schaften des öffentlichen Rechts sind. 
Die Evangelische Landeskirche in Württ-
emberg ist eine Körperschaft des öffent-
lichen Rechts, das Evangelische Ju-
gendwerk Bezirk Tuttlingen wiederum ist 
eine Untergliederung des Evangelischen 
Jugendwerks in Württemberg. Das Evan-
gelische Jugendwerk in Württemberg ist 
eine rechtlich unselbstständige Einrich-
tung der Evangelischen Landeskirche 
in Württemberg. Somit gilt die Befreiung 
von der gesetzlichen Verpflichtung auch 
für das Evangelische Jugendwerk Bezirk 
Tuttlingen. 
Örtliche Jugendwerke: Reiseveranstalter 
sind grundsätzlich gesetzlich verpflichtet, 
den Reisepreis des Kunden durch einen 
so genannten Sicherungsschein abzu-
sichern. Hiervon ausgenommen sind 
juristische Personen des öffentlichen 
Rechts und damit auch Kirchen als Kör-
perschaften des öffentlichen Rechts. Die 
Evangelischen Jugendwerke Tuttlingen, 
Rottweil, Schwenningen und Möhringen 
sind unmittelbar Bestandteil der Evan-
gelischen Kirchengemeinden Rottweil, 
Möhringen, Schwenningen sowie der 
Gesamtkirchengemeinde Tuttlingen und 
damit von der Pflicht zur Kundengeldab-
sicherung befreit.



Reisebedingungen

1. Anmeldung/Vertragsschluss/Verpflich-
tungen der Buchungsperson/Widerrufs-
recht
1.1. Für alle Buchungsarten gilt:
a) Grundlage des Angebots des RV und 
der Buchung des TN sind die Beschrei-
bung des Pauschalangebots und die 
ergänzenden Informationen in der Bu-
chungsgrundlage, soweit diese dem TN 
bei der Buchung vorliegen.
b) Angaben in Hotelführern und ähn-
lichen Verzeichnissen, die nicht vom 
RV herausgegeben werden, sind für 
den RV und dessen Leistungspflicht 
nicht verbindlich, soweit sie nicht durch 
ausdrückliche Vereinbarung mit dem TN 
zum Inhalt der Leistungspflicht des RV 
gemacht wurden.
c) Weicht der Inhalt der Buchungsbestä-
tigung vom Inhalt der Buchung (Reisean-
meldung) ab, so liegt ein neues Angebot 
des RV vor. Der Vertrag kommt auf der 
Grundlage dieses neuen Angebots zu-
stande, wenn der TN die Annahme durch 
ausdrückliche Erklärung, Anzahlung oder 
Restzahlung oder die Inanspruchnahme 
der Reiseleistungen erklärt.
d) Der die Buchung (Reiseanmeldung) 
vornehmende TN haftet für die vertrag-
lichen Verpflichtungen von mitreisenden 
TN, für die er die Buchung (Reiseanmel-
dung) vornimmt, wie für seine eigenen, 
soweit er eine entsprechende Verpflich-
tung durch ausdrückliche und gesonderte 
Erklärung übernommen hat.
e) Der RV weist darauf hin, dass nach 
den gesetzlichen Vorschriften (§ 312g 
Abs. 2 Satz 1 Ziff. 9 BGB) bei Pauschal-
reiseverträgen, auch wenn diese im 
Wege des Fernabsatzes (telefonisch, 
online, per Fax oder per E-Mail) abge-
schlossen wurden, kein Widerrufsrecht 
besteht, sondern lediglich die gesetz-
lichen Rücktritts- und Kündigungsrechte, 
insbesondere das Rücktrittsrecht gemäß 
§ 651i BGB (siehe hierzu auch Ziff. 4. die-
ser Reisebedingungen).
1.2. Für die Buchung (Reiseanmeldung), 
die mündlich, telefonisch, schriftlich, per 
E-Mail oder per Telefax erfolgt, gilt:
a) Mit der Buchung (Reiseanmeldung) 
bietet der TN dem RV den Abschluss des 
Reisevertrages verbindlich an.
b) Der Vertrag kommt mit dem Zugang 
der Buchungsbestätigung (Annahme-
erklärung) durch den RV zustande, die 

keiner Form bedarf, mit der Folge, dass 
auch mündliche und telefonische Bestä-
tigungen für den TN rechtsverbindlich 
sind. Bei mündlichen oder telefonischen 
Buchungen übermittelt der RV eine 
schriftliche Ausfertigung der Buchungs-
bestätigung an den TN. Mündliche oder 
telefonische Buchungen des TN führen 
bei entsprechender verbindlicher münd-
licher oder telefonischer Bestätigung 
jedoch auch dann zum verbindlichen Ver-
tragsabschluss, wenn die entsprechende 
schriftliche Ausfertigung der Buchungs-
bestätigung dem TN nicht zugeht.
1.3. Bei Buchungen, die ohne individu-
elle Kommunikation über ein Online-
Buchungsverfahren, insbesondere über 
das Internet erfolgen (Vertrag im elektro-
nischen Geschäftsverkehr), gilt für den 
Vertragsabschluss:
a) Dem TN wird der Ablauf der Onlinebu-
chung im entsprechenden Internetauftritt 
des RV erläutert. Dem TN steht zur Kor-
rektur seiner Eingaben, zur Löschung 
oder zum Zurücksetzen des gesamten 
Onlinebuchungsformulars eine entspre-
chende Korrekturmöglichkeit zur Ver-
fügung, deren Nutzung erläutert wird. 
Soweit der Vertragstext vom RV im On-
linebuchungssystem gespeichert wird, 
wird der TN über diese Speicherung und 
die Möglichkeit zum späteren Abruf des 
Vertragstextes unterrichtet.
b) Mit Betätigung des Buttons (der 
Schaltfläche) „Zahlungspflichtig buchen“ 
bietet der TN dem RV den Abschluss des 
Reisevertrages verbindlich an. Dem TN 
wird der Eingang seiner Buchung (Rei-
seanmeldung) unverzüglich auf elektro-
nischem Weg bestätigt.
c) Die Übermittlung des Vertragsange-
bots durch Betätigung des Buttons „Zah-
lungspflichtig buchen“ begründet keinen 
Anspruch des TN auf das Zustandekom-
men eines Reisevertrages entsprechend 
seiner Buchungsangaben. Der RV ist 
vielmehr frei in der Entscheidung, das 
Vertragsangebot des TN anzunehmen 
oder nicht.
d) Der Vertrag kommt durch den Zugang 
der Buchungsbestätigung des RV beim 
TN zu Stande.

2. Zahlung 
2.1. Nach Abschluss des Reisevertrages 
(Zugang der Teilnahmebestätigung) ist 
eine Anzahlung in Höhe von 10  % des 
Teilnahmepreises zu leisten.



2.2. Die Restzahlung ist bis spätestens   
2 Wochen vor Reisebeginn zu bezah-
len, wenn feststeht, dass die Reise nicht 
mehr aus den in Ziffer 6.4 genannten 
Gründen abgesagt werden kann.
2.3. Vertragsabschlüsse innerhalb von 
2   Wochen vor Reisebeginn verpflichten 
den TN zur sofortigen Zahlung des Teil-
nehmerbeitrages gegen Aushändigung 
der vollständigen Reiseunterlagen.
2.4. Leistet der TN die vereinbarten Zah-
lungen trotz Mahnung und Fristsetzung 
des RV nicht fristgemäß innerhalb der 
vereinbarten Fristen, so kann der RV 
vom Reisevertrag zurücktreten und den 
TN mit Rücktrittskosten nach Ziffer 3. 
belasten.

3. Rücktritt der/des TN 
3.1. Der TN kann bis zum Reisebeginn 
durch Erklärung gegenüber dem RV je-
derzeit vom Reisevertrag zurücktreten. 
Diese Rücktrittserklärung soll schriftlich 
erfolgen. Stichtag ist der Eingang der 
Rücktrittserklärung beim RV.
3.2. In jedem Fall des Rücktritts durch den 
TN steht dem RV unter Berücksichtigung 
gewöhnlich ersparter Aufwendungen und 
der gewöhnlich möglichen anderweitigen 
Verwendung der Reiseleistung folgende 
pauschale Entschädigung zu:
Eigenanreise
Bis 45 Tage vor Reiseantritt 15% (max. 
21 €)
vom 44.-35. Tag vor Reiseantritt 50%
ab dem 34. Tag vor Reiseantritt 80%
Bus- und Bahnreisen
Bis 95 Tage vor Reiseantritt 3 %
vom 94.-45. Tag vor Reiseantritt 6 %
vom 44.-22. Tag vor Reiseantritt 30 %
vom 21.-15. Tag vor Reiseantritt 50 %
vom 14.-7. Tag vor Reiseantritt 75 %
ab 6 Tage vor Reiseantritt 90 %
jeweils pro TN. Berechnungsgrundlage 
ist der dem TN in Rechnung gestellte 
Gesamtpreis.
3.3. Dem TN ist es gestattet, dem RV 
nachzuweisen, dass ihm tatsächlich kei-
ne oder wesentlich geringere Kosten als 
die geltend gemachte Kostenpauschale 
entstanden sind. In diesem Fall ist der 
TN nur zur Bezahlung der tatsächlich an-
gefallenen Kosten verpflichtet. 
3.4. Der RV behält sich vor, anstelle der 
vorstehenden Pauschalen eine höhere, 
konkrete Entschädigung zu fordern, so-
weit der RV nachweist, dass ihm wesent-
lich höhere Aufwendungen als die jeweils 

anwendbare Pauschale entstanden sind. 
Macht der RV einen solchen Anspruch 
geltend, so ist der RV verpflichtet, die 
geforderte Entschädigung unter Berück-
sichtigung etwa ersparter Aufwendungen 
und einer etwaigen anderweitigen Ver-
wendung der Reiseleistungen konkret zu 
beziffern und zu belegen.
3.5. Durch die vorstehenden Bestim-
mungen bleibt das gesetzliche Recht des 
TN, gem. § 651 b BGB einen Ersatzteil-
nehmer zu stellen, unberührt.

4. Nicht in Anspruch genommene Leis-
tungen 
Nimmt der TN einzelne Reiseleistungen 
infolge vorzeitiger Rückreise wegen 
Krankheit oder aus anderen, nicht vom 
RV zu vertretenden Gründen nicht in 
Anspruch, so besteht kein Anspruch des 
TN auf anteilige Rückerstattung. Der RV 
bezahlt an den TN jedoch ersparte Auf-
wendungen zurück, sobald und soweit 
sie von den einzelnen Leistungsträgern 
tatsächlich an den RV zurückerstattet 
worden sind.

5. Obliegenheiten des TN, Ausschluss-
frist, Kündigung durch den TN
5.1. Der TN ist zur Beachtung der Hin-
weise, die ihm vom RV in Form der Infor-
mationsbriefe vor Reiseantritt zugehen, 
verpflichtet.
5.2. Der gesetzlichen Verpflichtung zur 
Mängelanzeige (§§ 651 d Abs. 2 BGB) 
hat der TN bei Reisen mit dem RV da-
durch zu entsprechen, dass er verpflich-
tet ist, auftretende Störungen und Män-
gel sofort der/dem vom RV eingesetzten 
Freizeitleiterin/Freizeitleiter anzuzeigen 
und Abhilfe zu verlangen. Ansprüche des 
TN entfallen nur dann nicht, wenn diese 
Rüge unverschuldet unterbleibt.
5.3. Wird die Reise infolge eines Reise-
mangels erheblich beeinträchtigt, so kann 
der TN den Vertrag kündigen. Dasselbe 
gilt, wenn ihm die Reise infolge eines 
solchen Mangels aus wichtigem, dem RV 
erkennbaren Grund nicht zuzumuten ist. 
Die Kündigung ist erst zulässig, wenn der 
RV oder seine Beauftragten (Freizeitlei-
terin/Freizeitleiter, örtliche Agentur) eine 
ihnen vom TN bestimmte angemessene 
Frist haben verstreichen lassen, ohne 
Abhilfe zu leisten. Der Bestimmung einer 
Frist bedarf es nicht, wenn die Abhilfe 
unmöglich ist, oder vom RV oder seinen 
Beauftragten verweigert wird, oder wenn 



die sofortige Kündigung des Vertrages 
durch ein besonderes Interesse des TN 
gerechtfertigt wird.
5.4. Der TN hat Ansprüche wegen nicht 
vertragsgemäßer Erbringung der Reise 
innerhalb eines Monats nach dem ver-
traglich vorgesehenen Rückreisedatum 
gegenüber dem RV geltend zu machen. 
Fällt der letzte Tag der Frist auf einen 
Sonntag, einen am Erklärungsort staat-
lich anerkannten allgemeinen Feiertag 
oder einen Sonnabend, so tritt an die 
Stelle eines solchen Tages der nächste 
Werktag. Die Geltendmachung kann 
fristwahrend und nur gegenüber dem 
RV unter dessen Anschrift (siehe unten) 
erfolgen. Die Ausschlussfrist gilt nicht für 
deliktische Ansprüche und für Ansprüche 
aus Körperschäden des TN. Ansprüche 
des TN entfallen nur dann nicht, wenn 
die fristgerechte Geltendmachung durch 
den TN unverschuldet unterbleibt.

6. Rücktritt und Kündigung durch den RV
6.1. Der RV kann den Reisevertrag ohne 
Einhaltung einer Frist kündigen, wenn 
der TN ungeachtet einer Abmahnung des 
RV oder der von ihm eingesetzten Frei-
zeitleitung die Durchführung der Freizeit 
nachhaltig stört oder gegen die Grund-
sätze der Freizeitarbeit des RV oder 
gegen die Weisung der verantwortlichen 
Leitung verstößt. Die Freizeitleiterin/der 
Freizeitleiter ist zur Abgabe der erforder-
lichen Erklärungen vom RV bevollmäch-
tigt und berechtigt.
6.2. Bei Minderjährigen ist er, nach Be-
nachrichtigung der Erziehungsberechtig-
ten, berechtigt, die vorzeitige Rückreise 
zu veranlassen, bei Volljährigen den Rei-
severtrag zu kündigen. Der RV wird, so-
weit dies unter Berücksichtigung der Be-
sonderheiten der vertraglich vereinbarten 
Be-förderung möglich ist (demnach z. 
B. nicht bei Busreisen mit gemeinsamer 
An- und Abreise), die vertraglich vor-
gesehene Rückbeförderung erbringen. 
Ist dies nicht möglich oder entstehen 
im Rahmen der vertraglichen Rückbe-
förderung Mehrkosten, gehen diese zu 
Lasten des TN bzw. seiner gesetzlichen 
Vertreter.
6.3. Im Falle der Kündigung behält der 
RV den vollen Anspruch auf den Reise-
preis; er muss sich jedoch den Wert der 
ersparten Aufwendungen sowie dieje-
nigen Vorteile anrechnen lassen, die er 
aus einer anderweitigen Verwendung der 

nicht in Anspruch genommenen Leistun-
gen erlangt, einschließlich der ihm von 
den Leistungsträgern gut gebrachten 
Beträge.
6.4. Der RV kann bei Nichterreichen ei-
ner in der konkreten Reiseausschreibung 
genannten Mindestteilnehmerzahl nach 
Maßgabe folgender Bestimmungen vom 
Reisevertrag zurücktreten:
a) Die Mindestteilnehmerzahl ist in der 
Teilnahmebestätigung anzugeben oder 
es ist dort auf die entsprechenden Anga-
ben in der Reiseausschreibung Bezug zu 
nehmen.
b) Der RV ist verpflichtet, dem TN gegen-
über die Absage der Reise unverzüglich 
zu erklären, wenn feststeht, dass die Rei-
se wegen Nichterreichen der Mindestteil-
nehmerzahl nicht durchgeführt wird.
c) Ein Rücktritt des RV später als zwei 
Wochen vor Reisebeginn ist nicht zuläs-
sig.
d) Der TN kann bei einer Absage die 
Teilnahme an einer mindestens gleich-
wertigen anderen Reise verlangen, wenn 
der RV in der Lage ist, eine solche Reise 
ohne Mehrpreis für den TN aus seinem 
Angebot anzubieten. Der TN hat dieses 
Recht unverzüglich nach der Erklärung 
des RV über die Absage der Reise ge-
genüber dem RV geltend zu machen.

7. Pass-, Visa- und Gesundheitsbestim-
mungen
7.1. Der RV wird im Freizeitprospekt 
Staatsangehörige eines Staates der 
Europäischen Gemeinschaften, in dem 
die Reise angeboten wird, über Bestim-
mungen von Pass-, Visa- und Gesund-
heitsvorschriften vor Vertragsabschluss 
sowie über deren evtl. Änderungen vor 
Reiseantritt unterrichten. Für Angehöri-
ge anderer Staaten gibt das zuständige 
Konsulat Auskunft. Dabei wird davon 
ausgegangen, dass keine Besonder-
heiten in der Person des TN und eventu-
eller Mitreisender (z.B. Doppelstaatsan-
gehörigkeit, Staatenlosigkeit) vorliegen.
7.2. Der TN ist verantwortlich für das 
Beschaffen und Mitführen der behördlich 
notwendigen Reisedokumente, eventuell 
erforderliche Impfungen sowie das Ein-
halten von Zoll- und Devisenvorschriften. 
Nachteile, die aus dem Nichtbefolgen 
dieser Vorschriften erwachsen, z. B. die 
Zahlung von Rücktrittskosten, gehen zu 
seinen Lasten. Dies gilt nicht, wenn der 
RV nicht, unzureichend oder falsch infor-



miert hat.
7.3. Der RV haftet nicht für die rechtzei-
tige Erteilung und den Zugang notwen-
diger Visa durch die jeweilige diploma-
tische Vertretung, wenn der TN ihn mit 
der Besorgung beauftragt hat, es sei 
denn, dass der RV eigene Pflichten ver-
letzt hat.

8. Haftung
8.1. Die vertragliche Haftung des RV für 
Schäden, die nicht Körperschäden sind 
(auch die Haftung für die Verletzung vor-, 
neben- oder nachvertraglicher Pflichten) 
ist auf den dreifachen Reisepreis be-
schränkt, soweit
a) ein Schaden des TN weder vorsätzlich 
noch grob fahrlässig herbeigeführt oder
b) der RV für einen dem TN entstehen-
den Schaden allein wegen eines Ver-
schuldens eines Leistungsträgers verant-
wortlich ist.
8.2. Der RV haftet nicht für Leistungs-
störungen, Personen- und Sachschäden 
im Zusammenhang mit Leistungen, die 
als Fremdleistungen lediglich vermittelt 
werden (z. B. Ausflüge, Sportveranstal-
tungen, Theaterbesuche, Ausstellungen, 
Beförderungsleistungen von und zum 
aus-geschriebenen Ausgangs- und 
Zielort), wenn diese Leistungen in der 
Reiseausschreibung und in der Bu-
chungsbestätigung ausdrücklich und 
unter Angabe des vermittelten Vertrags-
partners als Fremdleistungen gekenn-
zeichnet werden, so dass sie für den TN 
erkennbar nicht Bestandteil der Reise-
leistungen des RV sind. Der RV haftet 
jedoch
a) für Leistungen, welche die Beförde-
rung des TN vom ausgeschriebenen 
Ausgangsort der Reise zum ausgeschrie-
benen Zielort, die Zwischenbeförderung 
während der Reise und die Unterbrin-
gung während der Reise beinhalten,
b) wenn und insoweit für einen Schaden 
des TN die Verletzung von Hinweis-, 
Aufklärungs- oder Organisationspflichten 
des RV ursächlich geworden sind.

9. Verjährung, Datenschutz
9.1. Ansprüche des TN nach den §§ 651c 
bis f BGB aus der Verletzung des Lebens, 
des Körpers oder der Gesundheit, die auf 
einer vorsätzlichen oder fahrlässigen 
Pflichtverletzung des RV oder eines ge-
setzlichen Vertreters oder Erfüllungsge-
hilfen des RV beruhen, verjähren in zwei 

Jahren. Dies gilt auch für Ansprüche auf 
den Ersatz sonstiger Schäden, die auf ei-
ner vorsätzlichen oder grob fahrlässigen 
Pflichtverletzung des RV oder eines ge-
setzlichen Vertreters oder Erfüllungsge-
hilfen des RV beruhen. 
9.2. Alle übrigen Ansprüche nach den §§ 
651c bis f BGB verjähren in einem Jahr.
9.3. Die Verjährung nach Ziffer 9.1. und 
9.2. beginnt mit dem Tag, der dem Tag 
des vertraglichen Reiseendes folgt. Fällt 
der letzte Tag der Frist auf einen Sonn-
tag, einen am Erklärungsort staatlich 
anerkannten allgemeinen Feiertag oder 
einen Sonnabend, so tritt an die Stelle 
eines solchen Tages der nächste Werk-
tag.
9.4. Schweben zwischen dem Kunden 
und dem RV Verhandlungen über den 
Anspruch oder die den Anspruch begrün-
denden Umstände, so ist die Verjährung 
gehemmt, bis der Kunde oder der RV die 
Fortsetzung der Verhandlungen verwei-
gert. Die Verjährung tritt frühestens drei 
Monate nach dem Ende der Hemmung 
ein.
9.5. Die für die Verwaltung der Freizeiten 
benötigten Personaldaten des TN wer-
den mittels EDV erfasst und nur vom RV 
verwendet und nicht weitergegeben.

10. Rechtswahl und Gerichtsstand
10.1. Für TN, die nicht Angehörige eines 
Mitgliedstaats der Europäischen Union 
oder Schweizer Staatsbürger sind, wird 
für das gesamte Rechts- und Vertrags-
verhältnis zwischen dem TN und dem 
RV die ausschließliche Geltung des 
deutschen Rechts vereinbart. Solche 
Kunden/Reisende können den RV aus-
schließlich an dessen Sitz verklagen.
10.2. Für Klagen des RV gegen TN, bzw. 
Vertragspartner des Reisevertrages, 
die Kaufleute, juristische Personen des 
öffentlichen oder privaten Rechts oder 
Personen sind, die ihren Wohnsitz oder 
gewöhnlichen Aufenthaltsort im Ausland 
haben, oder deren Wohnsitz oder ge-
wöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der 
Klageerhebung nicht bekannt ist, wird als 
Gerichtsstand der Sitz des RV vereinbart.
© Diese Reisebedingungen sind urhe-
berrechtlich geschützt; RA Noll, Stuttgart 
2000-2015



Reiseveranstalter ist:
Reiseveranstalter im Sinne des Gesetzes 
ist das Evangelisches Jugendwerk Bezirk 
Tuttlingen, welches zum Evangelischen 
Jugendwerk in Württemberg gehört und 
dadurch eine rechtlich unselbstständige 
Einrichtung der Evangelischen Landes-
kirche in Württemberg, Körperschaft 
des öffentlichen Rechts, ist. Das Evan-
gelisches Jugendwerk Bezirk Tuttlingen 
wird vertreten durch den Vorsitzenden 
Christoph Glaser und ist erreichbar über 
die unten stehende Korrespondenz-
Adresse.

Ihre Korrespondenz richten Sie bitte an 
unsere Geschäftsstelle:
Evangelisches Jugendwerk Bezirk Tutt-
lingen 
Angerstr. 44
78549 Spaichingen 
Tel. 07424 5227 | Fax 07424 601630

© 2015 Evangelisches Jugendwerk in 
Württemberg

Weitere Reiseveranstalter
Reiseveranstalter sind die Evange-
lischen Kirchengemeinden Möhringen, 
Schwenningen, Rottweil und die Ge-
samtkirchengemeinde Tuttlingen, han-
delnd durch deren Jugendwerke als 
rechtlich unselbstständige Einrichtungen 
der Evangelischen Kirchengemeinden 
Möhringen, Schwenningen, Rottweil und 
der Gesamtkirchengemeinde Tuttlingen. 
Die Evangelischen Jugendwerke Distrikt 
Rottweil, Möhringen, Schwenningen und 
Tuttlingen werden vertreten durch (s. 
nachstehend) und sind erreichbar über 
die unten stehenden Korrespondenza-
dressen. Ihre Korrespondenz richten Sie 
bitte an folgende Geschäftsstellen:

Evang. Jugendwerk Möhringen
1.Vorsitzender Daniel Häßler
Schwarzwaldstr. 2/1
78532 Tuttlingen - Möhringen
Tel. 07462 6293

Evang. Jugendwerk Distrikt Rottweil
Diakonin Yvonne Skerhut
Steinhauserstr. 25
78628 Rottweil
Tel. und Fax: 0741 12112

Evang. Jugendwerk Schwenningen  
Pfarrer Klaus Gölz
Kronenstraße 7
78054 VS-Schwenningen
Tel. 07720 301322

Evang. Jugendwerk Tuttlingen
Gartenstr. 1
78532 Tuttlingen
Tel. 07461 5799 | Fax 07461 165764

Herausgeber dieses Freizeitprospekts ist 
das:

Evang. Jugendwerk      
Bezirk Tuttlingen
Angerstr. 44
78549 Spaichingen

Änderungen von Leistungen und Preisen 
zwischen Katalogdruck und Buchung

Leistungsänderungen
Die Angebote zu den vertraglichen Rei-
seleistungen in diesem Freizeitprospekt 
entsprechenden dem Stand bei Druckle-
gung. Bitte haben Sie jedoch Verständnis 
dafür, dass bis zur Übermittlung Ihres Bu-
chungswunsches aus sachlichen Grün-
den Änderungen der Leistungen möglich 
sind, die wir uns deshalb ausdrücklich 
vorbehalten müssen. Über diese werden 
wir Sie selbstverständlich vor Vertragsab-
schluss unterrichten.

Preisänderungen
Die in diesem Freizeitprospekt angege-
benen Preise entsprechend ebenfalls 
dem Stand bei Drucklegung und sind für 
uns als RV bindend. Wir behalten uns je-
doch ausdrücklich vor, aus den folgenden 
Gründen vor Vertragsabschluss eine Än-
derung des Reisepreises vorzunehmen, 
über die wir Sie vor der Buchung selbst-
verständlich informieren:
• Eine entsprechende Anpassung des 
im Prospekt angegebenen Preises ist im 
Falle der Erhöhung der Beförderungsko-
sten (insbesondere der Treibstoffkosten), 
der Abgaben für bestimmte Leistungen 
wie Hafen- oder Flughafengebühren oder 
eine Änderung, der für die betreffende 
Reise geltenden Wechselkurse nach Ver-
öffentlichung des Prospektes zulässig.
• Eine Preisanpassung ist außerdem 
zulässig, wenn die vom TN gewünsch-
te und im Freizeitprospekt angebotene 
Pauschalreise nur durch den Einkauf 
zusätzlicher touristischer Leistungen 
(Kontingente) nach Veröffentlichung des 
Prospektes verfügbar ist.
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